Seite 3 Richtlinien musiktreibende Züge der Feuerwehr im LFV Baden-Württ.

Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V

Hinweise für die musiktreibenden Züge der Feuerwehren
im Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V
vom 2. Februar 1996

In Ergänzung der Richtlinien über die musiktreibenden Züge im Deutschen Feuerwehrverband vom 1.Januar 1993 gibt der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V. folgende Hinweise. Damit soll die herausragende Bedeutung der Feuerwehrmusik für das gesamte Feuerwehrwesen und deren kulturellen Bedeutung festgeschrieben und gefördert werden. Mit diesen Hinweisen werden die Festlegungen des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg aus den Jahren 1981 und 1992 fortgeschrieben.

1.0 
Musiktreibende Züge
1.1
Musiktreibende Züge der Feuerwehr sind Züge, die auf Beschluß der Hauptversammlung der Feuerwehr und gemäß der örtlichen Feuerwehrsatzung gebildet worden sind.
Die musiktreibenden Züge sind Bestandteil der jeweiligen Feuerwehr.
Sie sind nicht selbständig. Die hierin tätigen Musiker/innen sind Angehörige der Feuerwehr nach §7 Feuerwehrgesetz. Näheres regelt die örtliche Satzung.

1.2
Die Angehörigen der musiktreibenden Züge sind in der Regel aus der aktiven Abteilung, der Jugendabteilung oder der Altersabteilung.

Die Feuerwehrangehörigen der musiktreibenden Züge leisten jährlich mindestens viermal technischen Feuerwehrdienst. Näheres regelt die örtliche Satzung.

1.3
Musiktreibende Züge können auch innerhalb eines Feuerwehrverbandes aufgestellt werden. Träger ist dann der Verband. Die Angehörigen dieser musiktreibenden Züge bleiben Angehörige ihrer Feuerwehren.

2.0
Bezeichnung

Die musiktreibenden Züge führen dem Namen ihrer Besetzung z. B. 
Musik-, Spielmanns-, Fanfaren- oder Hörnerzug. Dieser Bezeichnung kann der Name der Gemeinde und der Abteilung hinzugefügt werden.

3.0
Einteilung und Besetzung
(entsprechend der Richtlinien des DFV)


3.1
Die musiktreibenden Züge werden wie folgt eingeteilt: 


3.1.1
Gruppe 1 Trommlercorps (Drumband ohne Bläser) auch in Verbindung mit Stabspielen.


3.1.2
Gruppe 2 Spielmannszüge mit klappenlosen Flöten und Schlaginstrumenten jeglicher Art (Sopran-, Diskant-, Alt- und Tenorflöten, Trommeln, Lyra).


3.1.3
Gruppe 3 Spielmannszüge mit Klappenflöten und Schlaginstrumenten jeglicher Art.


3.1.4
Gruppe 4 Fanfarenzüge / Hörnerzüge
(Naturton-Blechblasinstrumente aller Art, Trommeln, Schlagwerk, Lyra).


3.1.5
Gruppe 5 Kombinierte Spielmanns-, Fanfaren- und Hörnerzüge 
Hier ist eine Besetzung wie in den Gruppen 2 und 4 zulässig.


3.1.6
Gruppe 6 Kombinierte Spielmanns-, Fanfaren- und Hörnerzüge
Hier ist eine Besetzung wie in den Gruppen 3 und 4 zulässig.


3.1.7
Gruppe 7 Spielgruppen
Hier ist eine Besetzung wie in den Gruppen 2 bis 6 zulässig auch mit Ventilinstrumenten und im Zusammenspiel mit Blasorchestern (einschließlich Schalmeien).


3.1.8
Gruppe 8 Blasorchester in Harmoniebesetzung 
(Blechbläser, Holzbläser, Schlagwerk).


3.1.9 
Gruppe 9 Blasorchester in Blechbesetzung
(Blechbläser, Saxophone, Schlagwerk).


3.1.10
Gruppe 10 Big - Bands

3.1.11
Gruppe 11 Sonstige Züge
Zu dieser Gruppe zählen alle Züge, die von der Besetzung her nicht zu den Gruppen 1 bis 10 zählen. Hierzu zählen u.a. Züge mit der Besetzung durch Saiten-, Streich- oder elektronische Instrumente.

4.0
Leitung der musiktreibenden Züge

Die Leiter der musiktreibenden Züge werden von deren Angehörigen ge-
wählt. Sie unterstehen dem Feuerwehrkommandanten.

5.0  
Dienstkleidung

Die Angehörigen der musiktreibenden Züge tragen Dienstkleidung, Dienstgradabzeichen und Funktionsabzeichen nach der gültigen "Dienstbekleidungsvorschrift" für Feuerwehren in Baden-Württemberg.

6.0 
Aufgabe der musiktreibenden Züge

6.1
Aufgabe der musiktreibenden Züge ist Öffentlichkeitsarbeit nach innen und außen im Sinne der Feuerwehr. Dies sind in erster Linie Auftritte bei dienstlichen Anlässen der Feuerwehr.


6.2 
Insgesamt ist die Tradition der Feuerwehrmusik zu pflegen und fortzuentwickeln.


6.3
Daneben sind auch Auftritte außerhalb der Feuerwehr möglich.


6.4
Der Einsatz erfolgt im Einvernehmen mit dem Feuerwehrkommandanten.



7.0
Unfallversicherungschutz, GEMA, Steuern

7.1
Die ehrenamtlichen Angehörigen der musiktreibenden Züge unterliegen bei dienstlichen Anlässen der gesetzlichen Unfallversicherung und erhalten sonstige Leistungen nach § 5 Feuerwehrgesetz.


7.2
Bei Tätigkeiten außerhalb des Feuerwehrdienstes ist die Unfallversicherung abzuklären.


7.3
GEMA, Steuern usw. richten sich nach den gültigen Regelungen und bestehenden Verträgen.
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